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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Wechselbad der Gefühle löst das Hin und Her bei der
reform der eingliederungshilfe aus. es ist noch gar nicht aus-
gemacht, ob die reform der eingliederungshilfe überhaupt
kommt. noch mehr ist die Frage, wie sie denn aussehen wird,
wenn sie kommt. 

dabei wird jede reform die Grundlagen unserer Arbeit
berühren. Je nach Ausgestaltung kann sie das eingespielte und
etablierte system der eingliederungshilfe vollständig aus den
Angeln heben. Für die Träger von einrichtungen der behinder-
tenhilfe und Psychiatrie besonders bedrohlich ist dabei die in

Politik und Gesellschaft verbreitete Meinung, die bestehenden
institutionen der eingliederungshilfe seien für das Leben von
Menschen mit behinderung dysfunktional und würden zudem
zu viele ressourcen kosten. immer wieder neu muss man mit
jedem/jeder Gesprächspartner(in) dieses Vorurteil ansprechen
und zu korrigieren versuchen. doch eine behindertenrechts-
konforme und kostenneutrale reform ist ein gordischer Knoten.
deshalb scheint es manchmal das einfachste zu sein, in den ein-
richtungen der behindertenhilfe, seien es Wohneinrichtungen
oder Werkstätten, einen Verursacher für die Kostensteigerungen
zu finden. es herrscht dabei das irrige bild vor, dass die ein-

Schwerstbehindertes Kind in einer integrativen Kindergartengruppe.



Sozialpolitik/-recht 

3 Bund will Kommunen durch
Bundesteilhabegesetz entlasten

Am 12. März 2014 hat das bundeskabinett den zweiten regie-
rungsentwurf zum bundeshaushalt 2014 und die eckwerte zum
bundeshaushalt 2015 sowie des Finanzplans 2014 bis 2018
beschlossen. im eckwertebeschluss der bundesregierung vom
12. März 2014 wurde folgende entscheidung getroffen:

„nachdem der bund die Kommunen im Jahr 2014 in Höhe
von 1,1 Milliarden euro durch die letzte stufe der Übernahme
(erstattung in Höhe von 100 Prozent) der ,Grundsicherung  
im Alter und bei erwerbsminderung‘ finanziell entlastet hat,
erfolgt ab dem Jahr 2015 eine weitere entlastung in Höhe von
anfänglich einer Milliarde euro pro Jahr. diese entlastung 
soll zunächst vorübergehend im Wege der erhöhung des Ge -
meindeanteils an der umsatzsteuer vorgenommen werden, 

ehe die Kommunen letztendlich im rahmen der Verabschiedung
eines bundesteilhabegesetzes jährlich im umfang von bis zu 
fünf Milliarden bei ihren Ausgaben im bereich der ,eingliede-
rungshilfe für Menschen mit behinderung‘ entlastet werden
 sollen.“ 

die Finanzierung der bundesbeteiligung ist also zunächst
durch die erhöhung des Gemeindeanteils an der umsatzsteuer
gesichert. die behindertenpolitische sprecherin der Grünen-
bundestagsfraktion, Corinna rüffer, hat sich bereits in der Fra-
gestunde am 7. März 2014 danach erkundigt, in welcher Form die
Kommunen entlastet werden, und vorgeschlagen, „die verein-
barte Zahlung von einer Milliarde euro jährlich zur umge -
henden entlastung der Kommunen von den Kosten der ein-
gliederungshilfe auf zwei Jahre zu befristen, um damit zu
unterstreichen, dass die bundesregierung noch in dieser Legis-
laturperiode ein Teilhabeleistungsgesetz schaffen wird“. 

die Kommunen wurden ohne befristung und durch die erhö-
hung des Gemeindeanteils an der umsatzsteuer entlastet. 

richtungen in einem bemerkenswerten Ausmaß überflüssige
Leistungen über einen Leistungsberechtigten stülpen würden.
Übersehen wird, dass die Lebenslagen insbesondere von Men-
schen mit hohem und umfassendem bedarf an unterstützung
sich nicht auf einzelne Assistenzleistungen reduzieren lassen.
Vielmehr ist es doch so, dass erst die integration verschiedener
Leistungen zu einem abgestimmten Ganzen das Maß an Lebens-
qualität für Menschen mit hohem unterstützungsbedarf erreich-
bar macht, das den Vorgaben der behindertenrechtskonvention
(brK) zur Teilhabe auch dieser Zielgruppen am Leben in der
Gesellschaft entspricht. 

Auffällig ist jedoch, dass wir als Leistungserbringer oft nicht
präzise genug argumentieren können. stattdessen verdeutlichen
wir unsere Auffassung, wie notwendige Hilfesettings aussehen
sollten, am liebsten durch konkrete Anschauung an einzelnen
Fallbeispielen. Für eine politisch geführte reformdebatte ist das
zwar wichtig, aber nicht ausreichend. Wir untermauern unsere
Aussagen noch zu selten mit empirischen befunden. Wir müssen
uns fragen, ob wir gut vorbereitet sind auf eine reformdiskus -
sion, die sich vor allem an Fallzahlen, Zugangszahlen, Alters-
oder Kostenentwicklung orientiert. es ist meiner Meinung nach
dringend geboten, mit eigener empirie und eigenen Analysen
die situation der Menschen auch quantitativ zu beschreiben, die
unsere dienste und Leistungen in Anspruch nehmen. 

die anstehenden reformdiskussionen um die eingliede-
rungshilfe fordern uns in mehrfacher Hinsicht heraus. neben der
Fähigkeit, bei der diskussion um reformvorschläge auch mit
der Analyse quantitativer Auswirkungen aufwarten zu können,

brauchen wir eine Vergewisse-
rung unserer Werte, Ziele und
Positionen im Verband. in Vor-
bereitung zum CbP-Kongress
vom 3. bis 5. Juni 2014 in
schwäbisch Gmünd haben sich
die Gremien des CbP mit ver-
schiedenen Artikeln der brK
befasst. die  diskussionen dazu
auf der Jahreszielkonferenz in
Freiburg waren sehr lebhaft
und intensiv. sie zeigen, dass
der CbP sich konkret mit den
Anforderungen der brK aus-
einandersetzt und dass er von
den schwächsten her denkt. Wenn man dies tut, wird die dimen-
sion der Herausforderung der eingliederungshilfereform deut-
lich.

diesen gedanklichen Weg muss die Politik mitgehen. Wenn
sie bei den jetzigen reformvorstellungen bleibt, droht ein
Abdrängen der Menschen mit hohem unterstützungsbedarf in
die Pflege. das wäre eine Wirkung, die die brK gerade nicht
nahelegt.

Viel Freude beim Lesen und spannende diskussionen wünscht
ihnen
ihr

Johannes Magin

Vorsitzender des CBP
Kontakt: j.magin-cbp@
kjf-regensburg.de
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Am 23. März 2014 erklärte der bundesfinanzminister Wolf-
gang schäuble in der sendung „berlin direkt“, dass das Gesetz
in dieser Legislaturperiode geschaffen und die Kommunen ab
2018 entlastet würden. das interview (ab der vierten Minute) ist
in der Mediathek des ZdF gespeichert unter www.zdf.de, (Pfad:
„Mediathek“, suchbegriff: „berlin direkt“, sendung vom 23.
März, „schäuble: russland muss regeln einhalten“). jb

3 Deutscher Landkreistag begrüßt 
die Entlastung der Kommunen

der deutsche Landkreistag hat sich aktuell zum bundesleis-
tungsgesetz und insbesondere zur gewünschten kommunalen
entlastung geäußert. das Gremium bewertet, was nicht überra-
schend ist, zwei Lösungen als positiv und schnell umsetzbar: 
n Übernahme der vollständigen Kosten für die Pflege (§ 43a

sGb Xi);
n neuverteilung der umsatzsteuerpunkte zugunsten der Kom-

munen.
die bewertung des deutschen Landkreistages steht zum
download auf www.cbp.caritas.de zur Verfügung. hi

3 Eine symptomlose HIV-Infektion ist
eine Behinderung 

das bundesarbeitsgericht (bAG) hat am 19. dezember 2013
festgestellt, dass eine symptomlose HiV-infektion eine behin-
derung im sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zur Folge hat. das gilt so lange, wie das auf eine solche
infektion zurückzuführende soziale Vermeidungsverhalten
sowie die darauf beruhenden stigmatisierungen andauern.

der sachverhalt: ein technisch-chemischer Assistent mit
einer symptomlosen HiV-infektion wurde von einem Arznei-
mittelhersteller eingestellt. bei der einstellungsuntersuchung
äußerte der betriebsarzt seine bedenken gegen den einsatz im
reinraumbereich. der sogenannte eG-GMP-Leitfaden („Leit-
faden der Guten Herstellungspraxis“), bei dem es sich um Leit-
linien der eu-Kommission handelt, bestimmt wie folgt: „es soll-
ten Vorkehrungen getroffen werden, die, soweit es praktisch
möglich ist, sicherstellen, dass in der Arzneimittelherstellung nie-
mand beschäftigt wird, der an einer ansteckenden Krankheit lei-
det oder offene Verletzungen an unbedeckten Körperstellen auf-
weist.“ da keine Möglichkeiten zur beschäftigung des
betroffenen außerhalb des reinraumbereichs bestanden, kün-
digte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis. 

der betroffene wandte sich gegen die Kündigung und for-
derte entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von drei Monatsge-
hältern, weil seine HiV-infektion alleiniger Kündigungsgrund
und dies diskriminierend sei. Auch eine symptomlose HiV-
infektion führe zu einer behinderung. seine infektion sei keine
ansteckende Krankheit im sinne des GMP-Leitfadens. unter

berücksichtigung des konkreten Herstellungsprozesses und der
konkreten Tätigkeit hätte nach Feststellungen des Gutachters
unter keinen umständen, auch nicht bei schnitt- oder nadel-
stichverletzungen, das Hi-Virus auf die hergestellten Medika-
mente übertragen werden können. 

das bundesarbeitsgericht stellte fest: die Kündigung benach-
teiligt den betroffenen unmittelbar gemäß § 3 Abs. 1 AGG, da
diese in untrennbarem Zusammenhang mit seiner behinderung
steht. die HiV-infektion führt nach der Auslegung des Leitfa-
dens des Arbeitgebers als ansteckende Krankheit zum dauer-
haften Ausschluss von der bestimmten Arbeitstätigkeit. Als chro-
nische erkrankung beschränkt sie den betroffenen in seinem
berufsfeld. entscheidend ist nicht der Grund der behinderung,
sondern die erforderliche beeinträchtigung der Teilhabe. eine
chronische erkrankung, die eine solche beeinträchtigung verur-
sacht, führt zu einer behinderung nach § 1 AGG. unerheblich
ist, dass die Leistungsfähigkeit des betroffenen als solche nicht
eingeschränkt ist. „es genügt, dass er in interpersonellen bezie-
hungen und bei der Arbeit stigmatisierungen ausgesetzt werden
kann. diese Vorurteile und stigmatisierungen seiner umwelt
machen ihn zu einem behinderten im sinne des § 1 AGG.“1

der Arbeitgeber muss bei einem behinderten, der an einer
ansteckenden Krankheit leidet, die ihm zumutbaren Vorkeh-
rungen treffen. der begriff der „angemessenen Vorkehrungen“
ist nach der rechtsprechung des Gerichtshofes der europäi-
schen union weit zu verstehen und umfasst „die beseitigung von
verschiedenen barrieren, die die volle und wirksame, gleichbe-
rechtigte Teilhabe der Menschen mit behinderung am berufsle-
ben behindern. Gemeint sind nicht nur materielle, sondern auch
organisatorische Maßnahmen.“2 Über die Verhältnismäßigkeit
der Vorkehrungen entscheiden die Gerichte unter berücksichti-
gung der Größe und Finanzkraft des Arbeitsgebers sowie der
Möglichkeit, öffentliche Mittel oder andere unterstützungen in
Anspruch zu nehmen. Über die unwirksamkeit der Kündigung
gemäß § 134 bGb i.V.m. § 7 Abs. 1, §§ 1,3 AGG wurde keine
Feststellung getroffen, da der rechtsstreit zwecks sachverhalts-
aufklärung durch das Landesarbeitsgericht berlin-brandenburg
zurückgewiesen worden ist.

die entscheidung des Gerichts ist richtungsweisend für die
einordnung von chronischen Krankheiten, die sich im einzel -
fall teilhabebeschränkend auswirken, als behinderung im sinne
des § 1 AGG. die Feststellung des Gerichtes über die Pflicht  
zu „angemessenen Vorkehrungen“ nach Art. 2 der brK ist wich-
tig für die gesamte umsetzung der brK auf dem Weg zur in -
klu sion.

Quelle: www.bundesarbeitsgericht.de, Pressemitteilung
nr. 78/13, urteil vom 19. dezember 2013, Az. 6 AZr 190/12.

Anmerkungen

1. BAG Urteil vom 19. Dezember 2013 Rd. 73.

2. BAG Urteil vom 19. Dezember 2013 Rd. 52.
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Inklusive Bildung

3 Wer zahlt Integrationshelfer an 
Schulen? – Eine Zusammenstellung

bei der inklusiven bildung wird darüber gestritten, wie integra-
tionshelfer(innen) finanziert werden sollen. die kurze Zusam-
menstellung der letzten rechtsprechung zeigt, dass die Kom-
munen sich an der Finanzierung der inklusion beteiligen
müssen, soweit der pädagogische Kernbereich der regelschulen
nach dem Landesrecht die individuelle Förderung der schü-
ler(innen) mit behinderung nicht umfasst.

1. Der Sozialhilfeträger muss die Kosten für den

 Integrationshelfer in einer inklusiven Schule zahlen

der 9. senat des Landessozialgerichts nordrhein-Westfalen1

entschied, dass die Kosten für die bereitstellung eines integra -
tionshelfers aus Mitteln der Jugend- oder sozialhilfe zu erbrin-
gen sind. das Gericht hat in einem eilverfahren einen Kreis als
Träger der sozialhilfe verpflichtet, einem verhaltensauffälligen
schüler ab beginn des neuen schuljahres einen integrations-
helfer zur begleitung während des schulunterrichts zur Verfü-
gung zu stellen.

eine altersadäquate Teilnahme des schulpflichtigen Kindes
am schulunterricht war nur durch eine eins-zu-eins-betreuung
möglich. Zunächst lehnte das sozialgericht düsseldorf die Kos-
tenpflicht des Kreises ab. der betroffene schüler besuchte eine
schule, die inklusiven unterricht von behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern und Jugendlichen anbietet. bei ihm sei
bereits ein sonderpädagogischer Förderungsbedarf anerkannt
und er erhalte für die dauer von sieben unterrichtsstunden pro
Woche sonderpädagogische Förderung durch eine dafür bereit-
gestellte Lehrkraft. das Landessozialgericht nordrhein-Westfa-
len stellte fest, dass die unterstützung eines behinderten schü-
lers durch eine(n) integrationshelfer(in) nicht zum
pädagogischen Kernbereich der inklusiven schule gehört. der
sozialhilfeträger wurde verpflichtet, den integrationshelfer als
Maßnahme der eingliederungshilfe zu finanzieren. die Leis-
tungspflicht des sozialhilfeträgers könne auch Maßnahmen
umfassen, die eigentlich zum Aufgabenbereich der schulver-
waltung gehörten. nur bereiche, die der pädagogischen Arbeit
der schule zuzurechnen seien, wie die erteilung des unterrichts
selbst, seien von dieser Leistungspflicht ausgenommen.

2. Der Sozialhilfeträger muss den Integrationshelfer in einer

Förderschule nicht bezahlen

die 8. Kammer des sozialgerichts rostock entschied, dass die
Kosten für die bereitstellung eines integrationshelfers in einer
Förderschule nicht vom sozialhilfeträger zu erbringen sind.2 die
individuelle unterstützung durch eine(n) integrationshelfer(in)
ist dem Kernbereich der pädagogischen Arbeit der Förderschu-

le nach dem Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern zuzuord-
nen, zu dem die individuelle Förderung in allen entwicklungs-
und Persönlichkeitsbereichen des schülers gehört.

die Finanzierung eines integrationshelfers zwecks schulbe-
gleitung wurde vom Kommunalen sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern abgelehnt. das sozialgericht rostock bestätigte
im eilverfahren die entscheidung des sozialhilfeträgers. 

der Kernbereich der schulischen Arbeit liegt nach sinn und
Zweck der §§ 53, 54 sGb Xii gänzlich außerhalb der Zustän-
digkeit des sozialhilfeträgers.3 Zum Kernbereich der schule
gehören alle schulischen Maßnahmen, die dazu dienen, die staat-
lichen Lehrziele zu erreichen.4 die staatlichen Lehrziele lassen
sich ihrerseits aber wohl nicht aus dem sozialhilferecht ableiten,
sondern nur dem schulrecht des jeweiligen bundeslandes ent-
nehmen.5

die Grundschule unterstützt gemäß § 13 schulgesetz von
Mecklenburg-Vorpommern die schüler(innen) bei der ent-
wicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und
kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse
und Grundfertigkeiten insbesondere im bereich des erlernens
der Kulturtechniken und des erwerbens von sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten. die Förderschulen sind in ihrer päda-
gogischen Arbeit hingegen auf den individuellen Förderbedarf
der schüler(innen) nach § 36 Abs. 1 schulgesetz von Mecklen-
burg-Vorpommern ausgerichtet und nach ihren Förderschwer-
punkten Lernen, sprache, sehen, Hören, emotionale und sozia-
le entwicklung, körperliche und motorische entwicklung,
geistige entwicklung sowie unterricht kranker schüler(innen)
differenziert. ungeachtet des Anspruchs eines schülers auf son-
derpädagogische Förderung in der besuchten schule und unge-
achtet dessen, dass die sonderpädagogische Förderung Aufgabe
aller schulen nach § 6 Abs. 1 satz 1 Förderverordnung sonder-
pädagogik des Landes Mecklenburg-Vorpommern6 ist, stellt sich
der Kernbereich der pädagogischen Arbeit je nach Art der
besuchten schule unterschiedlich dar.

im rechtsstreit ging es um die Maßnahmen bei einer För-
derschule mit dem schwerpunkt geistige entwicklung. Für die-
sen schultyp gilt, dass bei schüler(inne)n mit beeinträchtigung
in der geistigen entwicklung generell sonderpädagogischer För-
derbedarf besteht und daraus ein komplexes Aufgabenfeld der
schulischen Förderung erwächst, das die entwicklung der geis-
tigen Fähigkeiten in allen Teilbereichen einschließt. im Förder-
plan der schülerin wurde der Hilfebedarf erfasst und beinhaltet
unter anderem zum beispiel individuelle begleitung in den Pau-
sen oder zum und während des Fachunterrichts, zum sport. der
beschriebene Hilfebedarf gehört zum Kernbereich der pädago-
gischen Arbeit der Förderschule und liegt damit außerhalb des
regelungsbedarfes der eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 sGb
Xii. dies entbindet den sozialhilfeträger von der Kostentra-
gungspflicht. das Gericht verkennt nicht, dass die Personalsi-
tuation der Förderschule (durch den Personalschlüssel des Lan-

inklusion
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des) keine adäquate betreuung der schülerin gewährleiste und
eine Verbesserung der Personalsituation nicht möglich sei. es sei
Aufgabe der schulverwaltung und der schulträger, sicherzustel-
len, dass die schulen über die erforderliche personelle und finan-
zielle Ausstattung verfügen, um den Anspruch eines jeden schü-
lers auf schulische bildung und erziehung zu erfüllen.7

3. Der Sozialhilfeträger muss den Integrationshelfer in einer

Förderschule zahlen, wenn die individuelle Unterstützung

nicht zum Kernbereich der pädagogischen Arbeit der För-

derschule gehört

das Landessozialgericht baden-Württemberg entschied, dass
die Kosten für eine(n) integrationshelfer(in) in einer Förder-
schule vom sozialhilfeträger zu tragen sind, wenn die individu-
elle unterstützung durch eine(n) integrationshelfer(in) dem
Kernbereich der pädagogischen Arbeit der Förderschule nicht
zuzuordnen ist.8

die Kosten des integrationshelfers sind bei einer beschulung
an einer Förderschule nicht stets ausgeschlossen. Für einen schü-
ler einer sonderschule für Hör- und sprachgeschädigte, der
zugleich unter einer Autismusstörung litt, wurde die Verantwor-
tung des sozialhilfeträgers für die individuelle unterstützung
bestätigt. ein Kind mit erheblichem Förderbedarf in mehreren
Förderschwerpunkten (zum beispiel in den Förderschwerpunk-
ten sehen und körperliche und motorische entwicklung), das
eine schule des einen Förderschwerpunkts besucht, kann
zugleich wegen des anderen Förderschwerpunkts, der nicht zum
Kernbereich der pädagogischen Arbeit der besuchten Förder-
schule gehört, einen Anspruch auf die erforderlichen Leistungen
der eingliederungshilfe haben.

4. Der Sozialhilfeträger muss den Integrationshelfer in einer

Montessori-Schule zahlen

das sozialgericht Karlsruhe entschied, dass die Kosten für
eine(n) integrationshelfer(in) während des unterrichts in einer
Montessori-schule und in den Ferienzeiten sowie die schüler-
beförderung vom sozialhilfeträger zu erbringen sind.9

die Leistungspflicht des sozialhilfeträgers besteht für zumin-
dest unterstützende pädagogische Maßnahmen außerhalb des
Kernbereichs der pädagogischen Arbeit der schule regelmäßig
auch dann, solange und soweit die schule eine entsprechende
Hilfe nicht gewährt oder darauf verweist, sie nicht erbringen zu
können, mithin der eingliederungsbedarf des behinderten Men-
schen tatsächlich nicht durch die schule gedeckt wird. der schü-
ler bedarf wegen verschiedener erkrankungen (unter anderem
Autismus) und selbst- und fremdgefährdenden Verhaltens einer
besonderen und intensiven Förderung. die Kosten für eine
schulbegleitung während der schulzeiten wurden übernommen.
Abgelehnt wurden weitere Aufwendungen für eine zusätzliche
pädagogische Fachkraft in Höhe von 50 euro pro stunde wäh-
rend des unterrichts und in den Ferienzeiten.

die betreffende Grundschule setzt sich für die integration
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein. sie
beschäftigt auch eine sonderschulpädagogin. eine individuelle
sonderpädagogische betreuung des schülers im erforderlichen
umfang kann die schule im schulalltag wegen personeller und
finanzieller ressourcen nicht leisten. dies gilt damit erst recht
für die Ferienzeiten. Ob die schule dazu verpflichtet ist, ist uner-
heblich.

das sozialgericht Karlsruhe entschied, dass der Anspruch auf
unterstützende pädagogische Maßnahmen außerhalb des Kern-
bereichs der pädagogischen Arbeit der betreffenden schule im
rahmen des bewilligten Persönlichen budgets gegenüber dem
sozialhilfeträger besteht, wenn die schule eine entsprechende
Hilfe nicht gewährt oder nicht erbringen kann. Auch während
der Ferienzeiten müssen die Aufwendungen für eine pädagogi-
sche Fachkraft getragen werden. Ansonsten könnten im schul-
unterricht erlernte Fähigkeiten wieder verloren gehen. das
Gericht wies auch darauf hin, dass die Hilfeleistungen zu einer
angemessenen schulbildung auch die schülerbeförderung
umfasse und gegebenenfalls die Kosten für eine individuelle
beförderung mit Pkw oder Taxi für die täglichen Fahrten zur und
von der schule zu tragen sind.

Fazit: Politischer Streit um Inklusion

Alle Gerichte verkennen nicht die Gefahr, dass eigentlich die
Länder die Gewährleistung für einen funktionierenden und
inklusiven schulbetrieb haben. Allerdings dürfe diese in erster
Linie politische Problematik nicht zulasten der Kinder und
Jugendlichen mit behinderung gehen. bei der Kostenpflicht ist
stets darauf zu achten, dass die individuelle Förderung des schü-
lers dem Kernbereich der pädagogischen Arbeit der jeweiligen
schule nach dem Landesrecht zuzuordnen ist. jb

Anmerkungen

1. LANDESSOZIALGERICHT (LSG) NORDRHEIN-WESTFALEN: Beschluss vom

7. Januar 2014, AZ: L 9 SO 429/13 B ER.

2. SOZIALGERICHT ROSTOCK: Beschluss vom 28. Oktober 2013, AZ S 8

SO 80/13 ER.

3. BUNDESSOZIALGERICHT (BSG): Urteil vom 22. März 2012, AZ B 8 SO

30/10 R.

4. BSG: Urteil vom 15. November 2012, AZ B 8 SO 10/11 R.

5. SOZIALGERICHT ROSTOCK: Beschluss vom 28. Oktober 2013, AZ S 8

SO 80/13 ER.

6. www.landesrecht-mv.de, (Pfad: „Gesetze/Verordnungen“, „Alpha-

betischer Zugang“, „Förderverordnung Sonderpädagogik“).

7. SOZIALGERICHT ROSTOCK: Beschluss vom 28. Oktober 2013, AZ S 8

SO 80/13 ER.

8. LSG BADEN-WÜRTTEMBERG: Urteil vom 3. Juni 2013, AZ L 7 SO

1931/13 ER-B.

9. SOZIALGERICHT KARLSRUHE: Urteil vom 26. Juli 2012, AZ S 1 SO

580/12.
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3 Inklusion ist mehr als nur Dabeisein

Was vor etwa 15 Jahren in der englischsprachigen Fachliteratur
seinen Anfang nahm, ist nun nicht nur im Lokalteil der Zeitun-
gen, sondern auch im Alltag unserer schullandschaft angekom-
men. inklusion ist die vom Land nrW vorgegebene Marsch-
richtung, die auf der internetseite des schulministeriums so
formuliert wird: „es ist das Ziel der nordrhein-westfälischen
Landesregierung, das gemeinsame Lernen von Kindern und
Jugendlichen mit und ohne behinderungen in den schulen des
Landes auszubauen.“ 

diese richtungsentscheidung der Landesregierung beruht
auf der „un-Konvention über die rechte von Menschen mit
behinderungen“ aus dem Jahr 2006. daraus folgt die Verpflich-
tung, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit
behinderung einen angemessenen Lebensstandard und sozialen
schutz zu sichern und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe an
der Gesellschaft zu ermöglichen. bedeutsam für unser bil-
dungssystem ist besonders Artikel 24 der Konvention, in dem
verschiedene Ansprüche zur bildung formuliert werden. Hier
heißt es unter anderem, dass sichergestellt werden muss, dass
Menschen nicht aufgrund von behinderung vom allgemeinen
bildungssystem ausgeschlossen werden. ein integratives bil-
dungssystem soll auf allen ebenen gewährleistet sein. Über
 diese eher allgemeinen Forderungen hinaus wird konkret
beschrieben, wie Menschen mit behinderung im allgemeinen
bildungssystem zu unterstützen sind. dazu gehören unter ande-
rem die einstellung von Lehrkräften, die speziell ausgebildet
sind, und die schulung von Fachkräften auf allen ebenen des bil-
dungswesens. seit dem Jahr 2009 ist dies auch in deutschland
geltendes recht. Aktuell wird dies nun von den Landesregie-
rungen an die schulaufsicht weitergegeben und kommt so im
Alltag der schulen an. Groß ist an vielen stellen die Aufregung
und Verunsicherung. Woran liegt das?

Häufig wird auf diese Frage mit der fehlenden Vorbereitung
und Ausstattung der allgemeinen schulen und Kollegien rea-
giert. Wenn nun unter ganz anderen Voraussetzungen als bisher
inklusiv unterrichtet werden soll, fürchten viele allgemeine
schulen, diesen Ansprüchen weder inhaltlich noch personell
gewachsen zu sein. ein weiteres Argument ist – wie so oft – das
fehlende Geld. 

in den diskussionen mit den Mitarbeiter(inne)n, den eltern,
den schulen in der umgebung und den Politiker(inne)n wird
deutlich: die Vision der inklusion ist gut und notwendig. sie
treibt unsere Gesellschaft und damit auch das system schule an,
sich weiterzuentwickeln. die durchsetzungskraft neuer ideen in
der Hilfe für behinderte Menschen kam oft aus der Vision einer
Alternative zu Vorhandenem: die beschulung geistig behinder-
ter Kinder und Jugendlicher war vor 35 Jahren, als dieser För-
derschultyp und damit auch die Maximilian-Kolbe-schule
„geboren“ wurden, so nicht denkbar. schulische bildung in den

unterrichtsfächern, wie wir sie heute an der Maximilian-Kolbe-
schule unterrichten, gab es damals nicht. diese schule hat sich
entwickelt und sie wird sich selbstverständlich weiterentwickeln. 

uns ist wichtig: die schulische bildung in der Maximilian-
Kolbe-schule ist nicht auf Trennung ausgerichtet. unser bil-
dungsziel ist ausgerichtet auf Teilhabe und selbstbestimmtes
Leben: damit das gelingen kann, lernen unsere schüler(innen),
sich selbst zu versorgen, zu lesen und zu rechnen, zu arbeiten,
ihre Freizeit zu gestalten und vieles andere. Für schwerer behin-
derte schüler(innen) werden die Lernangebote basaler, körper-
näher gestaltet. die selbstbestimmung und die Teilhabemög-
lichkeiten sind hier wie bei allen anderen schüler(inne)n
genauso im blick – sie sind nur anders ausgeprägt. Wir merken
immer wieder: Leben und Lernen gelingen am besten, wenn man
sich wohlfühlt. eine wichtige Voraussetzung für das Wohlfühlen
ist unter anderem das Lernen und Leben in Gemeinschaft, in der
jede(r) mit seinen/ihren stärken und schwächen akzeptiert wird.
in einer solchen Gemeinschaft wird konkret erfahren, dass man
in dem einen bereich mal der schnellste und in einem anderen
bereich mal der Langsamste ist. die Maximilian-Kolbe-schule
ist ein Ort besonderer Förderung – und dieser Ort ist keine abge-
schottete insel. die schule liegt mitten in der Gemeinde nord-
kirchen. sie arbeitet mit den allgemeinen schulen der Gemein-
de zusammen. dies sind die Mauritiusgrundschule und die
Johann-Conrad-schlaun-Gesamtschule in nordkirchen. 

besonders intensiv gestaltet sich seit beginn dieses schuljah-
res die Zusammenarbeit mit der Mauritiusgrundschule. die Klas-
se 5a der Maximilian-Kolbe-schule hat ihren Klassenraum in der
Grundschule. sie arbeitet punktuell mit der Grundschulklasse 4b
zusammen und ist trotzdem – und ganz natürlich – weiterhin in
viele Angebote der Maximilian-Kolbe-schule eingebunden. die
direkte nachbarschaft beider schulen macht diese in der schul-
landschaft einzigartige Zusammenarbeit möglich. Hier wird etwas
fortgeführt, was in der Kindertagesstätte der Kinderheilstätte seit
Jahren mit großem engagement und erfolg praktiziert wird. der
Grundsatz, dass mehr inklusion notwendig und machbar ist, und
die erkenntnis, dass inklusion mehr ist als nur dabeisein, treibt
uns in der Maximilian-Kolbe-schule auch an, die barrierefreiheit
weiter auszugestalten: noch nicht alle Veröffentlichungen der
schule sind in leichter sprache formuliert. Mit dem stimmrecht
der schülervertreter(innen) in der schulkonferenz allein ist es
nicht getan; einladungen, diskussionen, entscheidungen müssen
so gestaltet werden, dass Mitbestimmung wirklich möglich ist.
Hier gibt es noch viel Handlungsbedarf.

inklusion ist kein neues Zauberwort – inklusion beschreibt
ein Ziel. es gibt viele Wege zu diesem Ziel. Wir an der Maximi-
lian-Kolbe-schule, schüler(innen), eltern und Mitarbeite(in -
nen), gestalten diese Wege. Norbert Heßling

Schulleiter der Maximilian-Kolbe-Schule Nordkirchen

Mitglied im CBP-Ausschuss Kinder und Jugendliche

Kontakt: mks@kinderheilstaette.de

inklusion
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3 Bonner Erklärung zur inklusiven
Bildung verabschiedet

die deutsche unesco-Kommission richtete am 19./20. März
2014 die Konferenz „inklusion – die Zukunft der bildung“ in
bonn aus. Ziele waren eine bestandsaufnahme der inklusiven
bildung in deutschland, erfahrungen auszutauschen und das
Thema inklusion in der bildung zu stärken. Mit der „bonner
erklärung zur inklusiven bildung in deutschland“ forderten die
rund 350 Teilnehmenden den deutschen bundestag, die bun-
desregierung, Länder, Kommunen, die Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft und Akteure der bildungspraxis auf, syste-
matische Anstrengungen zu unternehmen, um exklusion im
deutschen bildungswesen zu überwinden und inklusion als Leit-
bild für bildungspolitik und -praxis zu etablieren (siehe dazu
www.institut-fuer-menschenrechte.de, suchwort: „bonner
erklärung“). 

Themen 

3 Arbeitshilfe 182 empfiehlt gestufte
kirchliche Aufsicht

im Februar 2014 ist die nunmehr dritte Auflage der Arbeitshilfe
182 „soziale einrichtungen in katholischer Trägerschaft und
Aufsicht“ erschienen. Herausgeber sind der Verband der diöze-
sen deutschlands und die Kommission Xiii der deutschen
bischofskonferenz. der deutsche Caritasverband (dCV) hat in
die Überarbeitung seine erfahrungen mit der umsetzung der
Arbeitshilfe einbringen können. seit dem Jahr 2004, als die
Arbeitshilfe zum ersten Mal erschienen ist, stellt diese eine
wesentliche Handlungsgrundlage für den Geschäftsbereich
„unternehmerische belange“ des deutschen Caritasverbandes
dar, um die Grundsätze guter und verantwortungsvoller unter-
nehmensführung und -kontrolle in der Caritas zu etablieren. 

in der Arbeitshilfe 182 wird katholischen rechtsträgern von
sozialen diensten und einrichtungen nach wie vor empfohlen,
im rahmen einer selbstverpflichtung die regelungen des Geset-
zes zur Kontrolle und Transparenz im unternehmensbereich
(KonTraG), des Transparenz- und Publizitätsgesetzes (Trans-
PuG) sowie des deutschen Corporate Governance Kodexes
(dCGK) zu übernehmen. eine wesentliche Anforderung ist
dabei, dass auf ebene der rechtsträger angemessene und wirk-
same Aufsichtsstrukturen zur Kontrolle der operativen Organe
installiert werden. dies kann durch die einrichtung entspre-
chender Organe (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, stiftungsrat, bei-
rat) geschehen. 

Auf das im Jahr 2012 von Papst benedikt XVi. veröffentlich-
te Motu proprio (Apostolisches schreiben) wird in der Arbeits-
hilfe explizit bezug genommen. es präzisiert die Aufsichts-
pflichten der bischöfe über den „dienst der Liebe“. Zu den

Aufgaben eines bischofs zählt unter anderem die Aufsicht über
die Kirchengüter der caritativen Organisationen, die seiner
Autorität unterstellt sind. die deutschen bischöfe, so die
Arbeitshilfe 182, nehmen diese Aufsicht gegenüber den sozialen
einrichtungen und diensten in kirchlicher Trägerschaft in erster
Linie dadurch wahr, dass sie für funktionierende Aufsichts-
strukturen und -gremien bei den Trägern dieser einrichtungen
und dienste sorge tragen.

in den informationsveranstaltungen für Aufsichtsräte der
Caritas war die Haftung von Organmitgliedern ein vieldisku-
tiertes Thema, da es die Aufsichtsräte direkt angeht und auch mit
Ängsten verbunden ist. die neuauflage widmet sich ausführlich
den Grundzügen des Haftungsrechts von Organmitgliedern und
bietet damit wertvolle sachinformationen für die Praxis.

die Arbeitshilfe ist als beilage in der neuen caritas Heft
3/2014 erschienen und unter www.dbk-shop.de bestellbar.

Hans Jörg Millies

Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbandes

Kontakt: joerg.millies@caritas.de

3 Das neue Teilhaberecht – die
Behindertenbeauftragte lud ein 

Am 17. Februar 2014 hatte die neue behindertenbeauftragte der
bundesregierung, Verena bentele, zahlreiche Vertreter(innen)
aus Politik und Verbänden zum gemeinsamen Fachgespräch über
die Zukunft der eingliederungshilfe nach berlin eingeladen. Zu
beginn der Veranstaltung erörterte Verena bentele die schwer-
punkte ihrer Arbeit. ihr Hauptziel als behindertenbeauftragte
ist die umsetzung der un-Konvention. das neue Teilhaberecht
soll nicht nur die Kassen der Kommunen entlasten, sondern vor
allem Menschen mit behinderung ein selbstbestimmtes Leben
und den einstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. 

die neue staatssekretärin beim bundesministerium für
Arbeit und soziales, Gabriele Lösekrug-Möller, präsentierte die
eckpunkte der behindertenpolitik der bundesregierung. sie
wird sich darauf konzentrieren, die eingliederungshilfe in ein
modernes Teilhaberecht zu überführen. die Vorstudie zur eva-
luation des sGb iX liegt bereits vor. im dezember 2013 wurde
eine studie zur evaluation des passiven und aktiven Wahlrechts
in Auftrag gegeben. im sommer werden ergebnisse der evalua-
tion des nationalen Aktionsplans vorliegen. im september 2014
prüft der Fachausschuss der un den deutschen staatenbericht
zur umsetzung der un-Konvention. das bundesgleichstel-
lungsgesetz wird ebenfalls evaluiert. Zur vollständigen erfas-
sung der Lebenslagen von Menschen mit behinderung wird die
datengrundlage verbessert. die inklusion soll vorrangig im
bereich der bildung und Arbeit gestärkt werden. 

Anschließend stellte bernhard daldrup, Mdb, die Grundzü-
ge des Koalitionsvertrages dar, verknüpfte die reformzusage mit

themen
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der Finanzzusage des bundes und forderte eine  zeitnahe Lösung.
die entlastung der Kommunen soll fünf Milliarden euro betra-
gen und bis zum erlass des bundesleistungsgesetzes je eine Mil-
liarde euro jährlich.

Aus wissenschaftlicher sicht betonte Professor Felix Welti
von der universität Kassel, dass es bei der reform um die siche-
rung der Teilhabe gehen soll und nicht um Kostenlogik. die
nachteile aus dem gegliederten system sind im sGb iX zu lösen
und zum beispiel die Pflegeversicherung in den Kreis der reha-
bilitationsträger aufzunehmen. er schlug vor, einen bundesaus-
schuss für Teilhabe zu gründen, um eine bessere Kooperation
aller beteiligten sicherzustellen. 

Harry Fuchs, rehabilitations- und Verwaltungswissenschaft-
ler, sozialexperte und Mitglied im Hauptvorstand der deutschen
Vereinigung für rehabilitation (dVfr), düsseldorf, legte einen
neuen umfassenden entwurf zum sGb iX vor, in dem die rech-
te der Menschen mit behinderung gestärkt werden und ein bera-
tungsanspruch trägerunabhängig verankert ist. eine besondere
bedeutung wird der bedarfsfeststellung zukommen.

Aus sicht der Leistungsträger stellten bernhard scholten aus
rheinland-Pfalz und Peter Gitschmann aus der Freien Hanse-
stadt Hamburg die reformvorschläge der Länder vor, die im
bericht zur Arbeits- und sozialministerkonferenz (AsMK) ver-
schriftlicht wurden. Carl-Wilhelm rößler vom Forum behinder-
ter Jurist(inn)en erörterte die Hauptpunkte des entwurfs eines
Gesetzes zur sozialen Teilhabe. 

bei der abschließenden Podiumsdiskussion waren sich die
Teilnehmenden einig, dass eine neuregelung der eingliede-
rungshilfe unter finanzieller beteiligung des bundes notwendig
ist. die Menschen mit behinderung sollen an der reform betei-
ligt werden. Fachlich stimmt man überein, dass Leistungen für
Menschen mit behinderung von der sozialhilfe herausgelöst und
zu personenzentrierten Leistungen aus einer Hand umgestaltet
werden sollen. Allerdings sind die einzelheiten zu bestimmten
bereichen, wie zur Verortung des neuen Teilhaberechts im sGb
iX oder im sGb Xiii, nicht gelöst. Ferner ist die Lage der Men-
schen mit schwerst- und Mehrfachbehinderung noch nicht im
blick der reform. die rechte der schwerbehindertenvertretung
zu stärken wurde aus dem Publikum gefordert. 

die behindertenbeauftragte lud zum kreativen dialog aller
beteiligten zur neugestaltung der eingliederungshilfe ein. dies
wurde sehr positiv aufgenommen. Menschen mit behinderung
und ihre Verbände erhoffen sich daher eine inhaltliche diskus-
sion im künftigen reformprozess. jb

3 Frauenbeauftragte in Einrichtungen
der Behindertenhilfe

Am 25. Februar 2014 fand in Kassel die informationsveranstal-
tung zum Projekt „Frauenbeauftragte in einrichtungen“ statt,
das der Verein Weibernetz mit Förderung des bundesministeri-

ums für Familie, senioren, Frauen und Jugend (bMFsFJ) von
Oktober 2013 bis september 2016 verantwortet. Ziel des Pro-
jektes ist, die rechte von Frauen mit behinderung in Wohnein-
richtungen und Werkstätten zu stärken.

die vom bMFsFJ geförderte und im Jahr 2013 veröffentlich-
te studie „Lebenssituation und belastungen von Frauen mit
beeinträchtigungen und behinderungen in deutschland“1

belegt, dass Frauen mit behinderung besonders oft von Gewalt
und benachteiligungen betroffen sind. im Pilotprojekt „Frauen-
beauftragte in Wohnheimen und Werkstätten für behinderte
Menschen“ von 2008 bis 2011 wurden bereits 18 Frauenbeauf-
tragte geschult. Gegenwärtig sind 14 Frauen mit Lernschwierig-
keiten als Frauenbeauftragte bundesweit in einrichtungen der
eingliederungshilfe tätig. sie sind Ansprechpartnerinnen für
Frauen und tragen erheblich zur sensibilisierung aller beteilig-
ten für die belange von Frauen bei.

das Konzept zur schulung von Frauenbeauftragten wurde
Frauen mit behinderung und allen interessierten vorgestellt.
renate Augstein, Leiterin der Abteilung Gleichstellung, Chan-
cengleichheit im bMFsFJ, begrüßte das Projekt und stellte einen
dringenden Handlungsbedarf für die Verbesserung der situati-
on von Frauen mit behinderung fest. die Frauenbeauftragten
sind nicht nur Kolleginnen und Ansprechpartnerinnen, sie tra-
gen wesentlich zur Förderung der selbstbestimmung von Frau-
en mit behinderung bei. das Projekt wird vom bMFsFJ und den
bundesländern bayern, sachsen, schleswig-Holstein, baden-
Württemberg und berlin gefördert. die gesetzliche regelung zur
einsetzung von Frauenbeauftragten wird gegenwärtig geprüft.

innerhalb des Projektes werden schulungen für Frauenbe-
auftragte und ihre unterstützerinnen angeboten und gefördert.
Als Zielgruppe kommen Frauen mit Lernschwierigkeiten und
geistiger behinderung in betracht. die schulungen werden im
Tandem abgehalten: Mit dabei sind die künftigen Frauenbeauf-
tragten und ihre unterstützerinnen, die als Mitarbeiterinnen aus
der einrichtung in der rolle von Assistentinnen tätig sein sollen.
Während der Projektphase wird die Förderung sichergestellt,
anschließend soll die einrichtung die Finanzierung übernehmen.
nach den bisherigen erkenntnissen benötigen die Frauenbeauf-
tragten eine gute schulung, eine unterstützerin, die sie selbst
aussuchen können, eine Freistellung für etwa sechs stunden pro
Woche, einen guten Kontakt zu den Vertretungen der Menschen
mit behinderung (Werkstattrat, bewohnerbeirat), die unter-
stützung der Leitung sowie räume für beratungsgespräche. Wis-
senschaftlich unterstützen das Projekt brigitte sellach und uta
enders von der Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauen-
und Genderforschung. Aus sicht der Frauen mit behinderung
bietet die ernennung von Frauenbeauftragten die Möglichkeit
zu Austausch, beratung und stärkung der eigenen selbstbestim-
mung.

An der Podiumsdiskussion nahmen Frauenbeauftragte teil,
die von ihren erfahrungen berichtet und viele Fragen der Teil-
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nehmer(innen) beantwortet haben. das interesse der Frauen mit
behinderung war sehr groß. Aus dem Publikum wurde die stär-
kung der rechte der Frauen mit behinderung gefordert. die
konkrete einsetzung von Frauenbeauftragten ist leider gesetz-
lich nicht verankert und die Finanzierung durch die Leistungs-
träger nicht klargestellt. 

Weitere informationen finden sie auf der Website www.wei-
bernetz.de/frauenbeauftragte. bewerbungen können an das Wei-
bernetz gerichtet werden. jb

Anmerkung

1. www.bmfsfj.de (Pfad: „Service“, „Publikationen“, Suche: „Lebens-

situation von Frauen“).

3 Hilfeplanung zwischen Fachlichkeit
und Ressourcensteuerung

seit vielen Jahren bemüht sich die Leistungsträgerlandschaft der
deutschen eingliederungshilfe – mit hohem engagement –
darum, das Verfahren der bedarfsermittlung und Hilfeplanung
für Menschen mit behinderung komplett für sich zu vereinnah-
men. dieser Prozess dient vor allem dem Zweck, den im einzel-
fall erforderlichen ressourceneinsatz plausibel zu machen und
zu begrenzen.1

Aktuelle Zauberworte in diesem Kontext heißen neuerdings
unabhängigkeit oder neutralität. unter heftigem druck von
Politik und Verwaltungsbehörden soll ein system etabliert wer-
den, in dem es dem Kostenträger durch neutralisierung von Leis-
tungserbringerinteressen gelingt, unmittelbar den Zugriff der
Menschen mit behinderung (der Leistungsberechtigten) auf
professionelle Hilfen zu steuern und mittelbar auf diese Weise
die Pro-Fall-Kosten zu senken. 

dem liegt vermutlich die folgende Analyse zugrunde:
n die Zahl der Menschen mit behinderung und mit Anspruch

auf eingliederungshilfe steigt kontinuierlich an. die Gründe
dafür sind hinlänglich bekannt: der Fallzahlanstieg entzieht
sich deutschlandweit der steuerung durch die Leistungsträger.
Verantwortlich dafür sind unter anderem die längere Lebens-
spanne geistig behinderter Menschen, ihr früherer einstieg ins
Hilfesystem, die Zunahme seelischer behinderung und chro-
nifizierter sucht, das Ganze genährt durch das Wegbrechen
von stabilität in Familie und Arbeitswelt sowie durch einen
empfindlichen Mangel an sicherheit vermittelnder anerkann-
ter sinnstiftung.2

n der Kostenanstieg in der eingliederungshilfe ist also nur in
den Griff zu bekommen

n a) durch einschneidende eingriffe in den dschungel der reha-
bilitationsträgerlandschaft, beispielsweise durch den längst
überfälligen, aber immer noch verhinderten einbezug der
Pflegeversicherung in das Finanzierungssystem der behinder-

tenhilfe (aus dieser Hoffnung speisen sich die Versuche, durch
fiskalische und hilfeplanerische Zauberstücke die stationären
Wohnhilfen zu ambulanten umzudeklarieren). 

n b) durch Ausschluss des eingliederungshilfe-Zugangstickets
„Wesentliche behinderung“ für weite Gruppen von betroffe-
nen mit psychischer oder suchterkrankung (wenn überhaupt,
zeigten solche strategien bislang nur dürftigste ergebnisse)
und

n c) wenn es gelingt, den Allokationsprozess, die Hilfebedarfs-
prüfung und -planung kostendämpfend zu beeinflussen. 

Mehrere überörtliche sozialhilfeträger3 sind auf dieser spur
gegenwärtig unterwegs, mit im detail zahlreichen unterschiedli-
chen nuancen. beispielhaft gehe ich hier – kundig durch eigene
beteiligung – auf die bemühungen des Landschaftsverbands
rheinland ein. 

Das Modell des Landschaftsverbandes Rheinland

Als rheinische Modellregion wurde der rhein-Kreis neuss
ausgewählt. der Kreis hat eine städtisch-ländliche Mischstruktur
und eine überschaubare Anbieterlandschaft. die Modellphase hat
der Verfasser persönlich mit durchlitten. es soll daher auf diesen
Feldversuch ausführlicher eingegangen werden.4 Zwischen
Anfang 2011 und ende 2013 sollten hier alle neu- und Folgean-
träge durch sechs sogenannte iHP3-berater(innen) (iHP: indivi-
duelle Hilfeplanung) mit einem Anstellungsverhältnis von jeweils
einer halben stelle anbieterneutral bearbeitet werden. der iHP3
ist die gegenwärtig gültige dritte Version eines fachlich guten
instrumentariums zur erfassung individueller Hilfebedarfe unab-
hängig von der stationären oder ambulanten Hilfeerbringungs-
form mit hinterlegten Zielen und Maßnahmen. rheinlandspezi-
fisch war die idee, die Hilfeplaner(innen) nicht unmittelbar in der
sozialbehörde, sondern bei den ohnehin schon regional vorhan-
denen sozialpsychiatrischen Zentren (sPZ; für Menschen mit psy-
chischer behinderung) und bei den Koordinierungs-, Kontakt-
und beratungsstellen (Kokobe; für Menschen mit geistiger und
Körperbehinderung) zu verorten. sPZs und Kokobe sind LVr-
finanzierte beziehungsweise mitfinanzierte Angebote von ein-
richtungsträgern der freien Wohlfahrtspflege. Zwischen beiden
Angeboten sPZ und Kokobe gibt es Gemeinsamkeiten und
unterschiede. Gemeinsam sind ihnen der regionale beratungs-
auftrag, die Verankerung bei gemeinnützigen Trägern und die
refinanzierung von jeweils einer Vollkraft je circa 150.000 ein-
wohner(innen). unterschiedlich sind die zugrundeliegenden Leis-
tungsvereinbarungen. Während die sPZs per definitionem aus
einem Mix unterschiedlicher Hilfeelemente bestehen – neben der
beratung gehören leistungserbringende tagesstrukturierende Hil-
fen und ambulante Wohnhilfen überall dazu –, sind die Kokobe
formell einrichtungen für sich und verpflichtet, neutral, leis-
tungserbringerunabhängig die Klient(inn)en und Angehörigen zu
beraten, sie über alle regional verfügbaren dienstleistungsange-
bote zu informieren und bei der Auswahl geeigneter Hilfen zu
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begleiten. Aber auch hier gilt: Fast immer sind die Kokobe-Träger
zugleich auch Leistungsanbieter.

es ist unschwer zu erkennen: die Kokobes und insbesonde-
re die sPZs sind in der Perspektive der Anbieterunabhängigkeit
Zwitter, einerseits bei den Leistungsanbietern verortet, die Mit-
arbeiter(innen) dienstvertraglich dort gebunden mit allen Loya-
litätsobliegenheiten, andererseits durch Leistungsvereinbarung
(nur Kokobe) und schließlich in der Modellregion rhein-Kreis
neuss durch Zielvereinbarung zwischen LVr und Leistungsan-
bietern zur sogenannten unabhängigkeit verpflichtet und LVr-
finanziert. 

im rheinland setzt der zentrale Leistungsträger LVr auf ein
bündel an steuerungsinitiativen: 
n Wirksam war und ist die – durchaus begrüßenswerte – ent-

scheidung, den weiteren Ausbau der stationären Heimbetreu-
ung zu stoppen. Zwar sind davon chronisch unterversorgte
regionen negativ betroffen. insgesamt aber nötigte dieser
Weg allen beteiligten mehr Tempo bei der etablierung ambu-
lanter Hilfesettings ab, weil bei steigender nachfrage die
Heimplätze kontingentiert blieben. 

n Wirkungslos allerdings verpufften ein paar löbliche Ansätze
zur einführung persönlicher budgets im bürokratenlabyrinth
der behörden und Kassen. Übrig blieben frustrierte Fallma-
nager(innen) des LVr, überforderte Klient(inn)en und Ange-
hörige und nicht zuletzt einige engagierte Leistungserbringer,
die mutig eingestiegen waren und dann entnervt aufgaben,
weil eine einigermaßen verlässliche refinanzierung ihrer Hil-
fen nur im Ausnahmefall gelang. 

n Wirkungslos war auch der rheinländische Versuch, durch
Überprüfung von 15.000 stationären Hilfefällen die umsteue-
rung in richtung der (als preiswerter vermuteten) ambulan-
ten Hilfen zu beschleunigen. dass hierzu bislang keine 
Auswertung oder Zwischenauswertung vorliegt, ist vernünfti-
gerweise nur mit der erfolglosigkeit dieser bürokratischen
Maßnahme erklärbar. 

Was blieb an Handlungsoptionen? die Gemeindeprüfungsan-
stalt nrW wies dem Landschaftsverband rheinland den Weg.
Als Kostentreiber hatte auch sie5, wie auch anderswo in der
republik, den Leistungserbringer ausgemacht. der, so die
Hypothese, habe durch seine dominante Position als Anlauf-
stelle, als beratungsinstanz, Hilfeplaner und Hilfeerbringer die
Möglichkeit, hinterrücks betriebswirtschaftliche, vor allem aus-
lastungsspezifische Ziele über tatsächliche, vermutlich geringe-
re unterstützungsbedarfe zu stellen. diese unterstellung bedarf
auch im rheinland eigentlich keiner genaueren Überprüfung.
Polemisch formuliert: die sozialträger, das weiß man hinläng-
lich aus der Presse, bewegen sich überwiegend mit dem Mase-
rati, bilden mafiöse strukturen und bedienen sich schamlos vom
Tropf des sozialstaates. nicht unerwähnt soll bleiben, dass man-
che dienste der eingliederungshilfe ihrerseits diesem Zerrbild
in die Karten spielen, zum beispiel 

n durch viel zu langes Festhalten am einheitsweg der Kom-
plexhilfen und

n durch viel zu paternalistischen umgang mit ihren Klient(in -
n)en.

Interessenunabhängigkeit – eine schwierige Kategorie 

die idee, dass es so etwas gäbe wie eine neutrale, unabhängige
beratung, liegt dem hier kurz dargestellten Modell im rheinland
weitgehend undiskutiert zugrunde. das macht die Angelegen-
heit besonders gefährlich. Grundannahmen, die ohne ausrei-
chende reflexion Geltung beanspruchen, entfalten gleichwohl
oder erst recht spezifische Wirkungen. es ist also geboten, sich
mit dem neutralitätsparadigma auseinanderzusetzen. 

Philosophisch gesehen könnte man auch fragen: Gibt es
erkenntnis in einem interessenfreien raum? die Antwort kennt
jede(r) durchschnittlich befähigte student(in) der sozialwissen-
schaften im zweiten semester:
a) es gibt ihn nicht, den von jeder befangenheit gereinigten Ort
objektiver erkenntnis. im setting der „Wahrheitssuche“ (nach
dem Hilfebedarf) stecken entscheidungen, die interessenver-
mittelt sind. 
b) Wer trotzdem oder wider besseres Wissen solche neutralität
postuliert, streut entweder nebelkerzen oder ist naiv. 
c) Übertragen auf unseren so wichtigen Prozess der Hilfebe-
darfsermittlung: Alle daran beteiligten sind aus unterschiedli-
cher Perspektive interessiert. Lösungen in dieser Lage finden
sich nicht in der Leugnung des spezifischen interessiertseins,
sondern in der interessentransparenz und – ganz wichtig – auf
dieser basis im dialog. 

schauen wir zunächst auf die interessenlagen der Parteien –
hier sehr holzschnittartig dargestellt –, die, im Kern bekannt,
dem guten alten sozialhilferechtlichen dreieck zugrunde liegen: 

Der Klient 

n ist auf der suche nach verlässlicher Hilfe (ein Motiv, das im
Kontext der selbstbestimmungsdebatte reichlich tabuisiert
wird); 

n ist auf der suche nach unterstützer(inne)n, die ihn als Person
wahrnehmen, als individuum mit dem recht auf eigene ent-
scheidung;

n ist häufig selbst (noch) unklar und unsicher in seinen Zielen;
und im hochgradig manipulierbaren Allokationsprozess eher
selten der selbstbewusste, reflektierte und motivierte Auf-
traggeber für sozial anerkannte Teilhabeziele und -maß -
nahmen;

n ist auf der suche nach einem Kostenträger, der brücken
schlägt und hilft, statt Ausschlussgründe zu konstruieren. 

Der Dienstleister

n fühlt sich verpflichtet, auf basis sozialer und ethischer Moti-
ve und Leitbilder und im Verständnis einer subsidiären Wohl-
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fahrtspflege gute Hilfen im interesse der Klient(inn)en anzu-
bieten und diese Hilfen stetig weiterzuentwickeln;

n ob in der Wohlfahrtspflege oder im nicht gemeinnützigen
raum: er befindet sich auf einem schmalen Weg zwischen der
identifikation (sicher auch häufig der Überidentifikation) mit
den Anliegen des Klienten und mit den institutionellen erfor-
dernissen der Wirtschaftlichkeit, mithin dem interesse an ver-
lässlicher refinanzierung des engagements.

Der Leistungsträger

n ist von Gesetzes wegen verpflichtet, den festgestellten oder
festzustellenden bedarf des Klienten und die budgets der
öffentlichen Hand im blick zu behalten. 

Auf diesem Feld der interessendiffusität – so meine zentrale The-
se – verbietet es sich, einen neutralen oder unabhängigen bera-
tungs- und Feststellungsprozess zu behaupten. er wird nicht neu-
traler und objektiver dadurch, dass man einen beteiligten, hier
den Leistungserbringer, aus dem rennen wirft. Zu einem ähnli-
chen ergebnis kommt übrigens auch der deutsche Verein in sei-
nen empfehlungen.6 in dessen lesenswerter studie wird zunächst
kritisch differenziert zwischen den formulierten und wahrge-
nommenen bedürfnissen des Klienten als Ausdruck subjektiven
Mangels und dem daraus innerhalb eines ermittlungsprozesses
generierten bedarfs, also einer beschaffungsbezogenen, zumin-
dest scheinbar objektivierten Konkretisierung des bedürfnisses.
der Hilfebedarf ist also bereits eine Konstruktion, die sich aus
der spezifischen beratungsbeziehung heraus ergibt. die neutra-
litätsfrage reflektierend kommt der deutsche Verein an anderer
stelle zu dem ergebnis: „insgesamt ist nach Überzeugung des
deutschen Vereins entscheidend das bewusstsein, dass keine
beratung unabhängig erfolgen kann. der jeweilige Hintergrund
der beratung ist daher bei jeder beratung transparent zu
machen.“ 7 Gefordert werden mithin die reflexion von Kontext-
abhängigkeiten und die beachtung des Transparenzgebotes. 

Wissenschaftlich erforschen, was gute Hilfeplanung ist

Was muss bei einer Weiterentwicklung der Hilfeplanung berück-
sichtigt werden? das erste ist aus den bisherigen Ausführung
schnell formuliert: ich schlage eine wissenschaftliche Forschung
vor, die sich auf Top-niveau und unabhängig von den interessen
der Leistungsträger und -erbringer mit den Kernfragen guter
Hilfeplanungsqualitäten auseinandersetzt. dazu bieten die
empfehlungen des deutschen Vereins zu instrumenten und Ver-
fahren der bedarfsermittlung und der Hilfeplanung in der ein-
gliederungshilfe8 eine sinnvolle basis. ich warne explizit vor der
errichtung neuer und teurer Mammutbehörden der Hilfepla-
nung bei den überörtlichen sozialhilfeträgern. 

Wichtig zu reflektieren: Wer ist eigentlich der Auftraggeber
des Planungsprozesses? ist es der Leistungsträger als Kosten-
träger (wer bezahlt, bestellt gemeinhin die Musik), der/die
Klient(in) (mit seinem/ ihrem un-brK-verbrieften recht), 

die Angehörigen, die Gesellschaft mit ihrem schutzbedürfnis
und ihrem berechtigten Anspruch auf kostenbewussten umgang
mit ressourcen? es liegt auf der Hand: indem ich den Allokati-
onsprozess neu konstruiere, schaffe ich auch eine neue behin-
dertenhilfe vor Ort in den einrichtungen und diensten. das
heißt, wer innerhalb des beschriebenen netzes agiert, handelt
dann verantwortungsvoll, wenn er die Auswirkungen seines
Handelns berücksichtigt. Von einer solchen Verantwortungs-
übernahme ist gegenwärtig bei den Leistungsträgern wenig
erkennbar. 

Ziele und Maßnahmen, die Kristallisationspunkte der Hilfe-
planung, beschreiben aus meiner sicht Konstruktionen mit nicht
mehr als vorläufiger Gültigkeit und beständigkeit. sie entstehen
regelhaft nicht aus einsamen entschlüssen isolierter individuen.
sinn machen sie beinahe immer nur im Kontext eines komple-
xen beziehungsgeschehens. 

die Koordinaten des unterstützungsprozesses sind also in
bewegung. Gerade das macht Fachlichkeit im unterstützungs-
prozess aus, dass ich mich mit dem Klienten auf einen gemein-
samen Weg begebe, solidarisch, kritisch, im buberschen sinne
dialogisch, in Verantwortung besonders dann, wenn beeinträch-
tigungsbedingt die beziehung unterstützer(in) – Klient(in)
durch Asymmetrie gekennzeichnet ist. Was ich als Person sein
möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte, wo mir welche
Arbeit und welche Freizeit wichtig sind, all das möchte ich nicht
lediglich einem beamten zu Protokoll geben, das möchte ich mit
Menschen gemeinsam entwickeln, denen ich vertraue, die mir
etwas zutrauen, die mich auch zurechtrücken auf irrwegen (was
für ein unpopulärer Gedanke). 

Zukunft scheint also nicht immer dann gehaltvoll auf, wenn
die bürokratie zur Hilfeplanung ruft; häufiger steckt sie in mut-
machenden begegnungen und ereignissen, auch in bitteren
erfahrungen und vor allem in der reflexion solcher Prozesse mit
Wirkung auf identitätsstiftung. 

das können nicht mehr als Andeutungen sein. deutlich soll
hier nur werden:
n es ist unverantwortlich, gerade diejenigen aus dem Hilfepla-

nungsprozess auszusortieren, die mit dem Klienten im ver-
trauensvollen dialog auf dem Weg sind. 

n es ist unverantwortlich (oder unfachlich) zu glauben, in der
zweistündigen begegnung fremder Personen entstünden
gehaltvolle Planungsinhalte, die dann maßgeblich sind für Art,
umfang und richtung der Hilfen in einem längeren bedeut-
samen Lebensabschnitt. 

n seien wir kritisch aufmerksam gegenüber allen Versuchen
anbieterneutraler Hilfeplanung. das Konstrukt ist „under
cover“ einseitig interessengesteuert.

n seien wir kritisch aufmerksam gegenüber allen Ansätzen zur
bildung von neuen behörden oder Ämtern zur bedarfser-
mittlung und Hilfeplanung. sie werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Qualität der behindertenhilfe negativ
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beeinträchtigen und ziemlich sicher mehr Kosten verursachen
als einsparungen generieren. 

n beteiligen wir uns intensiv an der Weiterentwicklung von Ver-
fahren der Hilfeplanung und bedarfsbemessung. nur so kön-
nen wir verhindern, dass die für unsere Klient(inn)en im
unterstützungsprozess unverzichtbar wichtigen instrumente
der Hilfeplanung und -evaluation zu instrumenten der res-
sourcenbegrenzung verkommen.

n seien wir mutig und fordern innerhalb jedweder neuorgani-
sation für die in unseren einrichtungen und diensten gebün-
delte Fachlichkeit einen angemessenen stellenwert. sie dient
den Menschen mit behinderung, sie ist gemeinnützig
engagiert.

n seien wir kritisch aufmerksam bezüglich der Auswirkungen,
die neue Modelle auf die berufliche identität unserer Fach-
leute und damit auch auf die beziehungswirklichkeit in den
diensten vor Ort haben.

Wilfried Gaul-Canjé

Geschäftsführer St. Augustinus-Behindertenhilfe gGmbH 
und CBP- Vorstandsmitglied
Kontakt: w.gaul@ak-neuss.de

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
Kontakt: coester@beb-ev.de

Anmerkungen

1. BUND-LÄNDER-ARBEITSGRUPPE 2009 ZUR WEITERENTWICKLUNG DER EIN-

GLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG DER ASMK: Eckpunk-

te für die Reformgesetzgebung Eingliederungshilfe im SGB XII: „Die

Gesamtverantwortung für die Steuerung der Teilhabeleistung – von

der Bedarfsfeststellung bis zur Wirkungskontrolle – obliegt den Trä-

gern der Sozialhilfe. Zur Sicherstellung der Qualität ist eine Wirkungs-

kontrolle der Leistungserbringung zu etablieren.“ Und weiter an ande-

rer Stelle: „Sowohl die Aufgaben im Rahmen des Teilhabema -

nagements wie auch die Koordination aufeinander abgestimmter

Leistungen erfordern bei den Sozialhilfeträgern eine auf diese neuen

Aufgabenstellungen ausgerichtete Organisationsentwicklung und

Personalausstattung.“

2. Der eine Effekt ist unter humanitärer Perspektive nur zu begrüßen,

beim anderen fehlt es an ehrlicher gesellschaftskritischer Analyse

ebenso wie parteienübergreifend an politischem Konzept oder Willen.

3. Das Hessische Modell: Sehr ähnlich den Bestrebungen der Ham-

burgischen Sozialbehörden hat im Land Hessen der dortige Landes-

wohlfahrtsverband mit einem Modellprojekt zur Hilfebedarfsprüfung

und -leistungsbemessung von sich reden gemacht. Das Modell heißt

„PerSEH (Personenzentrierte Steuerung der Eingliederungshilfe in

Hessen)“ und wird verantwortet von der Beratungsfirma Xit GmbH.

Das Kernanliegen: Es geht um die Abkehr von der sogenannten „An-

gebotsorientierung“ hin zur „Personenzentrierung“ und „individuellen

Passgenauigkeit“. 

Auf den Punkt gebracht: Xit empfiehlt dem Landeswohlfahrtsverband

zweierlei: Der LWV übernimmt die Bedarfsermittlung bei allen Leis-

tungsberechtigten der Eingliederungshilfe, da auf diesem Wege die

Steuerungspotenziale hinsichtlich Qualität, Standardisierung, Profes-

sionalisierung, Bedarfsmenge, Kostenentwicklung und Angebotsent-

wicklung effektiv ausgeschöpft werden können (siehe Endbericht der

Forschungs- und Beratungsfirma Xit GmbH, Mai 2013).

4. LVR-DEZERNAT SOZIALES UND INTEGRATION: Qualifizierte Hilfeplanung

in der Eingliederungshilfe durch die Koordinierungs-, Kontakt- und

Beratungsstellen (Kokobe) und Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ)

im Rheinland. Abschlussbericht Prof. Dr. Erik Weber et. al., Evangeli-

sche Hochschule, Darmstadt 2013.

5. Und nicht nur sie (die GPA NRW) alleine; sie weiß sich im Bunde

mit zahlreichen vermeintlichen Kenner(inne)n der „Materie“.

6. DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE E.V.:

 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Bedarfsermittlung und

 Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-

gen. Berlin, 2009.

7. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des

SGB IX, 2013.

8. DEUTSCHER VEREIN, a.a.O., 2009, S. 10.
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CBP wählt Angehörigenbeirat

Ein Angehörigenbeirat wird als ein beratendes Gremium

zum CBP-Vorstand berufen, um die Interessen der Ange-

hörigen in den Entscheidungsprozessen des Verbandes

und auf allen Ebenen von politischen Entwicklungen noch

stärker als bisher berücksichtigen zu können. Zur Wahl ei-

nes Beirates benötigen wir Ihre aktive Mitwirkung und Ent-

sendung von Angehörigen als Wahlpersonen und Kandi-

dat(inn)en für den Beirat. 

Die Wahl zur Berufung des Angehörigenbeirates wird am

12. November 2014 von 10.30 bis 12.30 Uhr in Paderborn

im Rahmen der CBP-Mitgliederversammlung stattfinden.

Es werden mindestens fünf Angehörige als Beiratskandi-

dat(inn)en benötigt sowie mehrere Angehörige aus den

Mitgliedseinrichtungen und -diensten als Wahlpersonen,

die den Beirat wählen werden. Weitere Infos finden Sie im

CariNet-Ordner „CBP e.V.“ unter Beiträge „Angehörige“.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung bis zum 10. Sep-

tember 2014.
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Aus dem Verband 

3 Aufarbeitung der Heimkinderzeit:
Erste Phase ist abgeschlossen

die erste – qualitative – erhebungsphase des Forschungspro-
jektes „Heimkinderzeit in der katholischen behindertenhilfe
und Psychiatrie 1949 bis 1975. eine quantitative und qualitative
erfassung der Problemlage“ wurde abgeschlossen (siehe
www.heimkinderstudie.de). die Vorbereitungen für die folgen-
de quantitative studienphase des Projekts von CbP in Zusam-
menarbeit mit dem institut für Angewandte Forschung,
 entwicklung und Weiterbildung (iAF) der Katholischen Hoch-
schule Freiburg laufen derzeit.1 Ziel der quantitativen Haupt-
studie ist es, erkenntnisse aus den qualitativen interviews mit-
tels einer Fragebogenerhebung zu validieren. die ergebnisse
dieser Fragebogenerhebung können Auskunft über die Häufig-
keit bestimmter Merkmale und Phänomene liefern, die über den
einzelfall hinaus Geltung haben. 

im Vorfeld dieser erhebung wurden aktuell alle einrichtun-
gen mit Angeboten im bereich Wohnen im CbP angeschrieben
und um Mithilfe gebeten. nach wie vor hängt die Aussagekraft
der studie stark von der bereitschaft zur Mitarbeit der einrich-
tungen der behindertenhilfe und Psychiatrie ab. Auf der inter-

netseite www.heimkinderstudie.de erhalten sie weitere infor-
mationen zum Projekt, auch in einfacher sprache. An dieser stel-
le sei allen bisher aktiv beteiligten ein herzlicher dank ausge-
sprochen! 

die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Zeitraum
von 1949 bis 1975 in einrichtungen der katholischen behinder-
tenhilfe oder Psychiatrie gelebt haben, kann nur unter großen
Vorbehalten benannt werden. Ausführliche erläuterungen
 hierzu werden im Abschlussbericht veröffentlicht und stützen
sich auf eine in Auftrag gegebene historische studie von uwe
Kamins ky von der ruhr-universität bochum. Grob geschätzt
kann von 30.000 bis 50.000 Kindern und Jugendlichen in dieser
Zeit ausgegangen werden. es können bisher keine Aussagen
darüber gemacht werden, inwiefern diese Menschen heute noch
in einrichtungen der behindertenhilfe und Psychiatrie der Cari-
tas leben.

Annerose Siebert 
Projektleitung Heimkinderstudie

Kontakt: sieberta@hs-weingarten.de
www.heimkinderstudie.de

Anmerkung

1. Das Projekt wird unterstützt durch den DCV, die Deutsche

 Bischofskonferenz, die Ordensgemeinschaften in der Deutschen

 Ordensobernkonferenz und der Veronika-Stiftung.

verband 

CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

AAL-Forum (Ambient Assisted Living) 7.5.2014 Frankfurt Fach- und Führungskräfte im CBP

Regionentreffen Online-Beratung West 26.5.2014 Köln Berater(innen) in der Online-Beratung

Regionentreffen Online-Beratung Ost 27.5.2014 Berlin Berater(innen) in der Online-Beratung

2. CBP-Kongress „Auf dem Weg zur inklusiven
Gesellschaft“

3.–5.6.2014
Schwäbisch
Gmünd

Träger, Leitungen und Fachkräfte im CBP und die
interessierte Fachwelt

Regionentreffen Online-Beratung Süd 26.6.2014 Stuttgart Berater(innen) in der Online-Beratung

Mit EU-Geldern die Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie profilieren – in Kooperation mit der
Fortbildungs-Akademie des DCV

2.–4.7.2014 Brüssel
Deutschsprachige Mitarbeiter(innen) aus der Caritas
oder anderen Nichtregierungsorganisationen

AAL – Ambient Assisted Living: Technische
Unterstützung in der Behindertenhilfe zur Ver -
besserung der Teilhabe und Selbstbestimmung

20./21.10.2014 Berlin Träger, Leitungen und Fachkräfte

Arbeitstreffen der Technischen Leitungen 27.–29.10.2014 Frankfurt
Technische Leitungen in Einrichtungen der Caritas
oder anderer Nichtregierungsorganisationen

Mitgliederversammlung 2014 CBP e.V. und Wahl
des Angehörigenbeirates im CBP

12./13.11.2014 Paderborn Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Fachtagung des CBP-Ausschusses Teilhabe am
Arbeitsleben

27.–29.1.2015 Berlin
Träger, Leitungen und leitende Fachkräfte aus
Werkstätten, Förderstätten und Integrationsfirmen 
im CBP

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine und Ausschreibungen auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de
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In Kürze

3 Aktion Mensch: „Schon viel 
erreicht – noch viel mehr vor!“

die Aktion Mensch feiert dieses Jahr ihren 50. Geburtstag und
hat einiges vor. neben einer umfangreichen Kampagne wird es
auch neuerungen im Förderprogramm geben.

Am 1. April wird die neue Förderaktion „noch viel mehr vor“
starten. Mit dieser Aktion können Aktivitäten unter anderem in
den Themenbereichen „Freizeit, Kultur, bildung und sport“
bezuschusst werden. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums
der Aktion Mensch können diesmal sogar Zuschüsse bis zu 5000
euro beantragt und bewilligt werden. 

Voraussichtlich ab Juli wird die zusätzliche Förderaktion
„Abbau von barrieren“ eingeführt. damit können vor allem
technische Vorhaben zur barrierefreiheit ebenfalls mit  Zu -
schüssen von bis zu 5000 euro unterstützt werden. Gerade
 kleine Vorhaben zur barrierefreien Gestaltung beziehungs -
weise zum Abbau von Hindernissen in den räumen von  
sport-,  Kultur- und bildungseinrichtungen sowie in Kirchenge-
meinden und Jugendorganisationen sollen davon profitieren.
diese Förder aktion ist von allen gemeinnützigen Organisatio-
nen nutzbar. 

Für Mitte des Jahres ist außerdem eine wichtige Ausweitung
bei der Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben vorgesehen. ein
neues starthilfeförderprogramm soll den Aufbau von ambulan-
ten unterstützungsangeboten für Menschen mit behinderung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anregen. Mit diesen Ange-
boten sollen vorrangig für Menschen mit behinderung, die durch
Feststellung der vollen erwerbsminderung grundsätzlich einen
Zugang zu den Leistungen einer WfbM haben, Arbeitsplätze in
betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes erschlossen werden.
Mit eigenem Fachpersonal, eigener Leitungsstruktur und vor
allem mit dienst- und Fachaufsicht, die nicht an die Leitung
einer stationären oder teilstationären einrichtung angebunden
ist, soll das neue ambulante Angebot dazu dienen, dass
n eine gemeinsame Kommunikations- und Austauschplattform

für die Akteure vor Ort (bildungsträger, Arbeitgeber, Werk-
stätten) geschaffen wird;

n Akquise, beratung und Qualifikation von Arbeitgebern und
deren Mitarbeiter(inne)n betrieben wird;

n entwicklung von spezifischen Qualifizierungsmodulen für die
beschäftigung initiiert wird;

n trägerunabhängige beratung und Vernetzung bestehender
Angebote vorangetrieben wird.

die Verbesserung der barrierefreiheit und der Ausbau ambu-
lanter Angebote und strukturen vor Ort in den Gemeinden und
städten sind für die Aktion Mensch zentrale Voraussetzung, um
beteiligung und begegnung von Menschen mit und ohne behin-
derung möglich zu machen. noch viel mehr als bisher werden
die Förderprogramme die idee einer inklusiven Gesellschaft
unterstützen. 
unter www.aktion-mensch.de/ foerderaktion finden sie die För-
derrichtlinien und können Anträge online stellen. bei Fragen zu
den Förderprogrammen, der Antragstellung und dem Antrag-
verfahren berät ein Team des dCV in Freiburg. nachdem Wer-
ner strubel, nach 32 dienstjahren im dCV und über 20 Jahren
Mitwirkung bei Aktion Mensch, die passive Phase der Alters-
teilzeit begonnen hat, vertritt seit 1. März 2014 richard Hoch
(Tel. 07 61/2 00-2 87) den dCV im Kuratorium der Aktion
Mensch. Richard Hoch 

Referent Alter, Pflege, Behinderung im DCV

Kontakt: richard.hoch@caritas.de

3 Wichtige Entscheidungen 
ethisch absichern

eine dCV-Projektgruppe hat zwei instrumente für die refle -
xion in ökonomischen und organisatorischen entscheidungsfel-
dern entwickelt: ein Konferenzmodell zur unterstützung von
entscheidungsträgern in Geschäftsführungs-, Heimleitungs-
oder Verbandskonferenzen sowie ein Modell der einzelrefle -
xion. in einer Testphase bis zum 31. Juli 2014 sollen die Modelle
in einrichtungen ausprobiert werden.
beim expertentreffen am 3. november 2014 in Frankfurt wer-
den die ergebnisse der Testphase diskutiert und die instrumen-
te weiterentwickelt. Weitere informationen erhalten sie im Pro-
jektsekretariat: e-Mail: gisela.sutter@caritas.de, Tel.
0761/200-465.
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3 Barrierefreie Orte finden

schon eine einzelne stufe am eingang kann für Menschen im
rollstuhl oder mit rollator ein unüberwindbares Hindernis dar-
stellen. Wie praktisch wäre es, vorher zu wissen, ob Ziele barrie-
refrei zugänglich sind. Genau hier setzt die „Wheelmap“ an. die-
se Karte im internet bewertet Orte nach ihrer Zugänglichkeit für
rollstuhlfahrer(innen). nutzer(innen) können dort nicht nur
rollstuhlgerechte bars, Cafés und Läden finden, sondern auch
selbst ergänzen und markieren – und das weltweit. die „Wheel-
map“ ist gratis und auch als App fürs smartphone erhältlich. Wei-
tere infos unter http://wheelmap.org/ 

3 Projektkompass bildet gute
Beispiele ab

das bundesministerium für Arbeit und soziales (bMAs) wirbt
dafür, dass die Verbände der freien Wohlfahrt und ihre Gliede-
rungen Aktions- und Maßnahmenpläne erstellen. unter
www.gemeinsam-einfach-machen.de bildet das bMAs einen
Projektkompass ab, der die Vielfalt von Projekten und initi -
ativen rund um das Thema Menschen mit behinderung in
deutschland, aber auch über die deutschen Grenzen hinaus,
 aufzeigen und sichtbar machen soll. Veröffentlichen auch sie
ihre beispiele guter Praxis und Aktivitäten ihrer einrichtung auf
dem Projektkompass. CbP und dCV unterstützen die initi -
ativen zur gemeinsamen umsetzung der behindertenrechts -
konvention. 

3 Menschen im Verband

n der CbP-Vorstand bedauert den plötzlichen und tragischen
Tod von Klaus drössler, der viele Jahre im CbP-Ausschuss
„Wirtschaft und Finanzen“ mitgearbeitet und dort mit Kom-
petenz und engagement vor allem die interessen ambulanter
dienste vertreten hat. Klaus drössler war hauptamtlich der
Geschäftsführer des sozialzentrums st. Martin in Landsberg.
unser Mitgefühl ist bei den Hinterbliebenen von Klaus
drössler.

n Zum 1. März 2014 hat sich Werner strubel nach 32 dienstjah-
ren im deutschen Caritasverband in den ruhestand verab-
schiedet. Werner strubel war viele Jahre Geschäftsführer der
Vorläuferverbände des CbP: der bundesarbeitsgemeinschaft
katholischer einrichtungen für sinnesbehinderte Menschen
sowie des Verbandes katholischer einrichtung und dienste für
körperbehinderte Menschen. im Jahr 2009 war er kommis -
sarischer Geschäftsführer des CbP. der CbP dankt ihm für
seine geleistete Arbeit, besonders seine über 20-jährige Mit-
wirkung bei der Aktion Mensch. richard Hoch übernimmt
nun als sein nachfolger die Vertretung des dCV im Kurato -
rium der Aktion Mensch.

Fort- und Weiterbildung 

3 CBP-Kongress 2014

Vom 3. bis 5. Juni 2014 findet der 2.
CbP-Kongress „Auf dem Weg zur
inklusiven Gesellschaft“ in schwä-
bisch Gmünd statt. der Kongress bie-
tet Leitungs- und Fachkräften ein
Forum für aktuelle behindertenpoliti-
sche Themen wie die umsetzung der
un-brK und die realisierung eines
bundesteilhabegesetzes. Aus vielen
Vorträgen, Talkrunden und Work-
shops können sie sich ein individuel-
les Kongressprogramm zusammenstellen. nutzen sie den Kon-
gress zu ihrer persönlichen Fort- und Weiterbildung und melden
sie sich jetzt an: www.cbp.caritas.de/termine

3 Weiterbildung Palliative Care

die fünfteilige Weiterbildung „Palliative Care“ beginnt mit der
ersten Kurswoche vom 3. bis 7. november 2014 in Kostenz. sie
umfasst Lerninhalte, die die besonderen bedürfnisse von Men-
schen mit geistiger behinderung berücksichtigen. sie richtet sich
an Mitarbeiter(innen) in Krankenhäusern und Palliativ-statio-
nen, Hospizen und ambulanten bereichen in der behinderten-
und Altenhilfe. Anmeldung: barmherzige brüder Kostenz, Tel.
09965/187-116, e-Mail: fortbildung@barmherzige-kostenz.de

Lesetipps 

3 Wer war Nelson Mandela?

Ridley, Frances: Nelson Mandela. Nichts ist unmöglich.

Spaß am Lesen-Verlag: Münster, 2014, 32. Seiten, 10 Euro,

ISBN: 978-3-944668-04-8

der größte und inspirierendste Kämpfer für die Freiheit war
ohne Zweifel nelson Mandela. im „spaß am Lesen-Verlag“ ist
nun seine biografie erschienen – in einfacher sprache und durch-
gehend farbig illustriert. Jeder kann darin Mandelas packende
Lebensgeschichte lesen. bestellen kann man das buch unter
www.einfachebue cher.de oder per e-Mail: leserservice@spass -
amlesenverlag.de

3 Wir – mittendrin. Eine Zeitschrift
von Menschen mit Behinderung

Anfang 2013 erschien die erste Ausgabe der „wir – mittendrin“,
einer Zeitschrift von Menschen mit behinderung aus der st. Gal-
lus-Hilfe Meckenbeuren. inzwischen arbeitet ein zehnköpfiges
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NACHGEDACHT

Am 17. März hatten die

Bundesarbeitsgemein-

schaft der Ausbildungsstät-

ten für Heilerziehungspfleger in Deutschland (BAG HEP), die

Ludwig-Schlaich-Stiftung und der Berufsverband Heilerzie-

hungspflege zu einem Fachtag nach Mainz eingeladen. Es ging

um die Frage, ob die Berufsbezeichnung Heilerziehungspflege

noch den heutigen Erwartungen entspricht. In Fachbeiträgen

und Denkwerkstätten wurde das Für und Wider beraten. Es gab

ein starkes Votum für eine Namensänderung, da, so die Mei-

nung, im alten Begriff noch zu viel Kontrolle und Paternalismus

steckten. Ramona Günther, eine Selbsthilfevertreterin und Vor-

stand der Bundesvereinigung Lebenshilfe, brachte es in ihrem

Statement auf den Punkt: „Ich will nicht geheilt und nicht erzo-

gen werden und Pflege ist dort, wo sie notwendig ist, etwas

Selbstverständliches.“ Es gab andere Stimmen, die dazu rieten,

den zugegeben sperrigen Begriff der Heilerziehungspflege nicht

aufzugeben, da er sich nach einer 80-jährigen Geschichte seit

der Einführung durch Pfarrer Ludwig Schlaich erst heute etab-

liert hätte und auch die Gefahr drohe, dass die Behindertenhilfe

zwischen anderen Sozialleistungssystemen zerrieben werden

könne. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Behinder-

tenhilfe mit Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention

unter einem enormen Entwicklungsdruck stehe, dem nicht allein

mit neuen Etikettierungen entsprochen werden kann. Auf Hoch-

schulebene ist dieser Trend sehr sichtbar: Aus früher heil- oder

sonderpädagogischen Instituten sind inzwischen Institute für In-

klusion oder „Inclusive Studies“ geworden. 

Diese Debatte um die Berufsbezeichnung ist ein Beispiel da-

für, dass sich die Behindertenhilfe selbstkritisch und mutig

den aktuellen Herausforderungen stellen will. Es waren Schü-

ler(innen) der Heilerziehungspflege, die auf der Tagung in

Mainz für sich ihre künftige Tätigkeit einschätzten und die sehr

genau hinhörten, als Selbsthilfevertreter(innen), Einrichtungs-

leitungen, Verbandsvertreter(innen) und HEP-Schulleitungen

aus der jeweiligen Perspektive heraus Vorstellungen artiku-

lierten, wie die Assistenz von Menschen mit Behinderung wei-

terentwickelt werden kann – gerade auch von Menschen mit

sehr hohem Unterstützungsbedarf. Die Begeisterung für das

Thema hat gezeigt, dass es weiterhin viele junge Menschen

gibt, die in der Behindertenhilfe arbeiten wollen. Mit Blick auf

den drohenden Fachkräftemangel wird es für den CBP und

seine Mitglieder darum gehen, das aufzunehmen, sie für The-

men wie Teilhabe, Assistenz und Sozialraumorientierung wei-

ter zu begeistern. Es geht dabei nicht allein um neue Begriffe

oder Berufsbezeichnungen, sondern insgesamt um eine Aus-

einandersetzung mit der Zukunft der Behindertenhilfe.

Ihr Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

Begeistert und kritisch dranbleiben!

redaktionsteam an der vierten Ausgabe. sich mitzuteilen, ande-
re Leute zu erreichen, damit diese wissen, was Menschen mit
behinderung wichtig ist, ist eine der Motivationen der Hobby-
redakteure, bei der Zeitschrift mitzumachen. das Magazin
erscheint zweimal im Jahr. die redaktionsmitglieder werden
unterstützt von der Liebenau Teamwork Kommunikation – einer
Tochtergesellschaft der stiftung Liebenau – und vom pädagogi-
schen Fachdienst der st. Gallus-Hilfe. bestellt werden kann das
Heft unter Tel. 07542/10-20 00, e-Mail: info@st.gallus-hilfe.de,
www.st.gallus-hilfe.de

Filmtipp 

3 Gabrielle – (k)eine ganz normale
Liebe

Gabrielle besitzt nicht nur eine ansteckende Lebensfreude, son-
dern auch eine außergewöhnliche begabung für Musik. Martin

lernt sie in einem Freizeitzen-
trum kennen, wo sie gemeinsam
in einem Chor singen. die bei-
den verlieben sich ineinander.
Aber ihre umgebung erlaubt
ihnen diese Liebe nicht, denn
die beiden sind nicht wie die
anderen: sie haben das Wil-
liams-beuren-syndrom. 
die Liebe behinderter Men-
schen ist längst kein Tabu mehr
– trotzdem muss sich das junge
Paar entschlossen den Vorur-
teilen stellen, um eine nicht
ganz alltägliche Liebesgeschichte zu erleben. der Film „Gabriel-
le – (k)eine ganz normale Liebe“ ist Gewinner des Publikums-
preises von Locarno und ab dem 24. April in den deutschen
Kinos zu sehen.


